
I. Nachtrag 

zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren vom 21.02.2005 

der Ortsgemeinde Pünderich 

vom 02.06.2009 

Der Gemeinderat von Pünderich hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 und der§§ 16, 18 Abs. 3, 32 und 33 Abs. 1 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995, jeweils in der geltenden Fassung , am 
12.05.2009 folgenden I. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
beschlossen, der hiermit bekannt gemacht wird: 

Artikel I 

§ 4 wird wie folgt ergänzt: 

"e) für eine Rasengrabstätte 2.000,00 €" 

Artikel II 

Dieser Nachtrag tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Pünderich, den 02.06.2009 
Orts einde Pünderich 


